
 

 
 
 
 
 
Zur Orientierung, ob sich bei Ihnen ein Wohngeldanspruch errechnen 
würde, dienen die nachfolgend aufgeführten Einkommensgrenzen: 
 
(unter Beachtung des jeweiligen Höchstbetrags für Miete und Belastung in der für Limbach-
Oberfrohna und Niederfrohna gültigen Mietenstufe I): 
 
 
Durch individuelle Freibeträge (z.B. bei Schwerbehinderung, für Grundrentenzeiten von 
mindestens 396 Monaten, Alleinerziehende, für Unterhaltsleistungen etc.) können im 
Einzelfall höhere Einkommensgrenzen zur Anwendung kommen. 
 
 
Anzahl der 
Haushalts-
mitglieder 
 

Höchstbetrag für 
Miete und Belastung 
 

zusätzliche dauerhafte 
Heizkostenkomponente 

anrechenbares  
Einkommen 

 

1 380,20 EUR 110,40 EUR 1.443,00 EUR 

2 461,80 EUR 142,60 EUR 1.953,00 EUR 

3 550,60 EUR  170,20 EUR 2.453,00 EUR 

4 642,40 EUR 197,80 EUR 3.324,00 EUR 

5 733,20 EUR 225,40 EUR 3.823,00 EUR 

6 820,00 EUR 253,00 EUR 4.319,00 EUR 

 
 
 
Einen unverbindlichen Wohngeldrechner finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unter folgendem Link: 
 
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-
wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2025-artikel.html  
 

 
Wohngeldbehörde für Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna: 
 

Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 
Fachbereich Ordnungsangelegenheiten 
Wohngeldangelegenheiten 
Rathausplatz 1 
09212 Limbach-Oberfrohna 

 
Zimmer: D-108 und D-109 
Tel.:  03722/ 78-101 und 03722/ 78-204 
E-Mail:  wohngeld@limbach-oberfrohna.de 


